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Einbahnstraße in Worringen 
hier: Anfrage der CDU-Fraktion aus der Sitzung der Bezirksvertretung Chorweiler vom 
18.12.2014, TOP 7.2.6 

„Der Widdersdorfer Weg in Worringen ist auf einem Teilstück Richtung Hackenbroicher Straße als 
Einbahnstraße ausgeschildert. Auf dem Restverlauf und auch davor wird der Widdersdorfer Weg je-
doch in beiden Fahrtrichtungen genutzt.“ 
 
Frage: 
 
Warum ist der Widdersdorfer Weg zwischen Büttgener Weg und Hackenbroicher Straße als Einbahn-
straße angelegt? 
 
Antwort der Verwaltung: 
 
Laut Beschluss der Bezirksvertretung Chorweiler vom 03.02.1994 wurde die Verwaltung aufgefordert, 
das Teilstück zwischen Hackenbroicher Straße und Büttgener Weg als „unechte“ Einbahnstraße ein-
zurichten. 
 
Die Verkehrssituation hat sich bewährt, weil in dem Teilbereich eine dichtere Bebauung vorhanden ist 
und durch die angrenzende Schule am Hackhauser Weg eine Erhöhung der Verkehrsmenge vermie-
den werden soll. 
 
Im nördlichen Teil des Widdeshover Weges wird in beiden Fahrtrichtungen gefahren. In diesem Teil-
stück fährt auch die Buslinie der KVB und der Bereich ist teilweise anbaufrei. 
 
Der Zweirichtungsverkehr wird auch weiterhin befürwortet. 
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